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Sehr geehrte Damen und Herren der Krankenhausleitung, 
 
geburtshilflich tätige Hebammen sind in einem besonderen Maße von einem 
potentiellen Ansteckungsrisiko mit SARS-CoV 2 betroffen.  
 
Kreissäle sind zwingend als ein Bereich anzusehen, in dem aerosol- 
generierende Tätigkeiten im Sinne des § 2 Nr. 4 CoronaImpfV stattfinden, so 
dass Hebammen zu den Personen mit einem Anspruch höchster Priorität auf 
die Schutzimpfung zu zählen sind.  
Dies begründet sich in der Tatsache, dass bei einer Geburt in einem Kreißsaal 
stets eine besonders hohe Aerosolkonzentration vorzufinden ist: die 
Gebärende stößt während der aktiven Geburtsphase vermehrt Aerosole aus, 
während sich zeitgleich regelmäßiges Lüften zum Schutz der Mutter und des 
Neugeborenen verbietet.  
Erschwerend tritt hinzu, dass Abstandsregeln zwischen Hebamme und 
Gebärender nicht eingehalten werden können und es für die Schwangere 
unzumutbar ist einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Diese Umstände führen 
zu einem vielfach erhöhten Ansteckungsrisiko für die dort tätigen Hebammen, 
dem schnellstmöglich entgegengetreten werden sollte.  
 
Ähnlich wie in den Notfallambulanzen können Hebammen  die Betreuung einer 
Gebärenden nicht ablehnen. Immer häufiger wird eine SARS-CoV 2 Infektion 
erst nach der Geburt bestätigt. Das ist selbstverständlich mit einem hohen 
Ansteckungsrisiko verbunden, vor dem Hebammen zu schützen sind.  
 
Wir empfehlen allen Kliniken dringend, die geburtshilflich tätigen Hebammen  
in Ihrem Krankenhaus auf deren Wunsch gegen SARS-CoV 2 zu impfen.  Dies 
gilt selbstverständlich unabhängig davon, ob sie als angestellte Hebamme oder 
Beleghebamme Geburtshilfe leisten. 
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